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BETRIEBSREGLEMENT 
 

EINLEITUNG 

  
Das vorliegende Betriebsreglement gibt Auskunft über die Kita “Mogerli“. Es orientiert Eltern, 
welche ihr/e Kind/er in die Kita “Mogerli“ bringen möchten über Grundsätze, Tagesablauf,      
Personal und Tarife. Das Betriebsreglement ist ein Bestandteil der Betreuungsvereinbarung und 
somit verbindlich für beide Parteien. 
 
 

KITA 

 
Die Kita “Mogerli“ bietet eine professionelle Ganztages- und Halbtagesbetreuung mit oder ohne 
Mittagessen an. Geleitet wird die Institution von Simona König-Rufli, diplomierte Kita-Leiterin. 
Das Angebot der “Kita Mogerli Hunzenschwil“ ermöglicht den Familien, die Elternschaft und ihre 
Erwerbstätigkeit miteinander zu vereinbaren. 
Das Wohl Ihres Kindes/Ihrer Kinder ist unser Hauptanliegen. Wir respektieren die Individualität 
jedes Kindes, gehen auf die jeweiligen Bedürfnisse ein, um sein Selbstvertrauen und seine 
eigenständige Persönlichkeit optimal zu stärken. Wir unterstützen und fördern die Kinder 
entsprechend ihrem Entwicklungsstand, um die Fähigkeiten und Stärken kontinuierlich zu 
entwickeln. Wir helfen den Kindern, sich und die anderen in der Gruppe kennen zu lernen und 
soziale Fähigkeiten zu erlernen sowie Spass und Freude miteinander zu haben. Wir nutzen dabei 
geregelte Strukturen mit einem altersgerechten Tagesablauf: Begrüssung, Singen, Spielen, 
Mahlzeiten, Körperpflege und Ruhen sind Bestandteile unseres Kita-Alltags. Wir bieten den 
Kindern so viel Raum wie möglich: um zu spielen, sich auszutoben, zu experimentieren, kreativ 
zu sein und um die Welt zu entdecken. 
 
 

LAGE 

 
Die Kita “Mogerli“ befindet sich in der Überbauung „Gärtliacker“ an der Hauptstrasse 29d in 
Hunzenschwil. Das Haus ist ideal neben den Schul- und Kindergartenanlagen gelegen und 
verfügt über einen grossen Garten. Nahe gelegene Spielplätze und der Wald bieten eine grosse 
Auswahl an verschiedenen Spielaktivitäten. 
 
 

RÄUMLICHKEITEN 

 
Die Kita “Mogerli“ befindet sich in grosszügigen, hellen und kinderfreundlichen Gewerberäum-
lichkeiten mit 465 m2 Garten, Keller und genügend Stauraum. Die Wohnfläche beträgt 200 m2 
und der wunderschöne Aussenbereich umfasst 500 m2 Parkplätze stehen direkt bei der 
Überbauung „Gärtliacker“ zur Verfügung. 
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AUFNAHME 

 
In der Kita “Mogerli“ werden Kinder ab 3 Monaten bis zum Ende des ersten Kindergartenjahres 
betreut. Es werden nur Kinder aufgenommen, welche die Kita regelmässig besuchen. Die 
Mindestanwesenheit beträgt einen ganzen Tag oder zwei halbe Tage pro Woche, damit das Kind 
sich optimal in die Gruppe integrieren kann.  
Die Anmeldung muss schriftlich mittels Anmeldeformular erfolgen. Sobald die Betreuungsver-
einbarung von den Eltern und der Kita-Leitung unterschrieben ist, gilt sie als verbindlich. Für die 
definitive Anmeldung erheben wir eine Gebühr von 300.– Franken für den administrativen 
Aufwand und die Eingewöhnung Ihres Kindes. 
 
 

ÖFFNUNGSZEITEN 

 
Die Kita ist jeweils Montag bis Freitag von 06.30 – 18.00 Uhr geöffnet. 
 
Die Kita bleibt geschlossen an folgenden Tagen: 
 
– an allen gesetzlichen Feiertagen 
– vor gesetzlichen Feiertagen schliesst die Kita um 16.00 Uhr. Am 24. Dezember ist die Kita       
   Mogerli ab 12.00 Uhr geschlossen. 
– zwei Wochen Sommerbetriebsferien im Juli 
– zwischen Weihnachten und Neujahr    
 
Für Betriebsferien und Feiertage kann kein Kostenabzug gewährt werden (bereits in der jeweili-
gen Monatspauschale berücksichtigt). 
 
Die Kita Mogerli behält sich das Recht vor, die Öffnungszeiten und Betriebsferien den Bedürf-
nissen anzupassen und je nach Lage der Feiertage an weiteren Tagen eine Feiertagsbrücke zu 
machen und zu schliessen. Die Schliessungstage sind im Jahresferienplan der Kita Mogerli 
aufgeführt. 
 
Die Eltern werden gebeten, beim Abholen des Kindes genügend Zeit einzuplanen, damit eine 
ausführliche Rückmeldung zum Kita-Tag stattfinden kann. 
 
 

SCHLIESSUNG DER KITA MOGERLI DURCH ANORDUNG VON BUND, KANTON ODER 
WEGEN ELEMENTARSCHÄDEN 

 

Sollte der Bund und/oder der Kanton die Schliessung der Kita Mogerli anordnen, kann der 
Betreuungsauftrag unverschuldet nicht wahrgenommen werden. D.h., die Eltern haben keinen 
Schadensersatzanspruch gegenüber der Kita Mogerli und die Elternbeiträge bleiben weiterhin 
geschuldet. 
Dies gilt auch im Falle einer Schliessung infolge Elementarschäden (Feuer, Wasser, Erdbeben 
etc.) 
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BETREUUNGSANGEBOT 

 
Ganzer Tag: 06.30 – 18.00 Uhr 
 
Vormittag mit Frühstück und Znüni, ohne Mittagessen: 06.30 – 11.00 Uhr 
 
Vormittag mit Frühstück, Znüni und Mittagessen: 06.30 – 14.00 Uhr 
 
Nachmittag mit Zvieri, ohne Mittagessen: 13.30 – 18.00 Uhr  
 
Nachmittag mit Mittagessen und Zvieri: 10.30 – 18.00 Uhr 

 

BRING- UND ABHOLZEITEN 

 
Die Kinder müssen bis spätestens 09.00/10.30/13.30 Uhr in der Kita eingetroffen sein. Möchten 
Sie, dass Ihr/e Kind/er in der Kita frühstückt, dann bringen Sie es bitte bis um 07.30 Uhr in die 
Kita. Das Frühstück wird von 07.30 – 08.00 Uhr mit den Kindern eingenommen. Während dieser 
halben Stunde dürfen keine Kinder gebracht werden, damit eine angenehme und ruhige 
Tischsituation möglich ist. Kinder, welche nach 08.00 Uhr in die Kita kommen, müssen bereits zu 
Hause gefrühstückt haben.  
Abzuholen sind die Kinder bis spätestens 11.00/14.00/18.00 Uhr. Sollte das Kind von jemand 
anderem als von den Eltern abgeholt werden, muss dies der Kita-Leitung vorgängig von den 
Eltern mitgeteilt werden. Möchten Sie Ihr/e Kind/er ausnahmsweise ausserhalb der oben 
erwähnten Zeiten abholen oder bringen, kontaktieren Sie bitte die Kita-Leitung frühzeitig.   
 
Bei wiederholt verspätetem Abholen des Kindes/der Kinder wird pro angebrochene Viertelstunde 
eine Gebühr von CHF 20.00 erhoben welche direkt vor Ort in bar bezahlt werden muss. 
 

ABSENZEN 

 
Kurzfristige Absenzen sind bis spätestens 08.00 Uhr des betreffenden Tages telefonisch zu 
melden. Ferien sollten frühzeitig bekannt gegeben werden. Bei Absenzen jeder Art können 
Betreuungstage nicht durch andere Tage ersetzt und auch keine Kostenreduktionen gewährt 
werden. 
 

ZUSATZTAGE 

 
Auf Anfrage können Sie Ihr/e Kind/er an zusätzlichen Tagen in der Kita Mogerli betreuen lassen. 
Fragen Sie bitte direkt bei der Gruppenleiterin nach, sie wird über die freie Kapazität 
entscheiden. Die gelösten Zusatztage werden am jeweiligen Tag direkt beim Abholen in bar 
bezahlt. Die Zusatztage werden mit dem vollen nach Tarif geltendem Betrag verrechnet. Es wird 
kein Geschwisterrabatt auf Zusatztage gewährt.   
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KRANKHEIT / UNFALL 

 
Kranke oder verunfallte Kinder müssen zu Hause gepflegt werden. Erkrankt das Kind in der Kita, 
werden die Eltern umgehend benachrichtigt und müssen ihr Kind raschmöglich abholen. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt „Ihr krankes Kind und die Kita Mogerli“. Zudem 
verfügt die Kita Mogerli über ein Notfallkonzept. Bei Unfällen werden die Eltern unverzüglich 
benachrichtigt. Das Kind wird, sofern nötig und nach Absprache mit den Eltern, direkt zum Arzt 
oder in das Spital gebracht. Die daraus entstehenden Kosten tragen die Eltern. Die Kita Mogerli 
verfügt über ein Notfallkonzept. Für sämtliche mitgebrachte Medikamente, die dem Kind durch 
die Betreuungsperson verabreicht werden müssen, übernehmen die Eltern die Verantwortung. 
Die Dossierung muss schriftlich erfolgen.  
 

MAHLZEITEN 

 
Jeden Tag gibt es Frühstück, Znüni, Mittagessen und Zvieri. Das Mittagessen wird geliefert. Es 
wird auf eine saisongerechte und gesunde Ernährung geachtet. Es soll den Kindern gut 
schmecken, so dass sie Freude am Essen habe.  
Benötigt ihr Kind noch Schoppen– oder Breinahrung, so ist diese von zu Hause mitzubringen. 
Möchte ihr Kind frühstücken, sollte es bis spätestens 7.30 Uhr in der Kita sein (von 07.30 – 08.00 
Uhr ist Frühstückszeit und keine Bringzeit). Es besteht die Möglichkeit, spezielle Menus bei 
Allergien, aus religiösen Gründen oder einer Lebensmittelunverträglichkeit zuzubereiten. Bitte 
informieren Sie uns über besondere Verpflegungsbedürfnisse Ihres Kindes/Ihrer Kinder. 
 
 

KLEIDUNG 

 
Die Kinder sollen mit wettergerechter Kleidung ausgestattet sein, da wir uns oft im Freien 
aufhalten. Je nach Wetter benötigt Ihr/e Kind/er: Gummistiefel, Regenbekleidung, Skianzug, 
Mütze, Handschuhe, Badehose und Sonnenhut. Für den Aufenthalt in der Kita benötigt Ihr/e 
Kind/er Hausschuhe und bequeme Kleidung, um sich frei bewegen zu können, das heisst: 
herumtoben, malen, basteln und vieles mehr. Für jedes Kind müssen Ersatzkleider mitgebracht 
werden, welche in der Kita bleiben. Bitte beschriften Sie alle persönlichen Gegenstände, Kleider 
oder Schuhe mit dem Namen Ihres Kindes/Ihrer Kinder damit Verwechslungen vermieden 
werden können. 
 
 

VERSICHERUNG 

 
Kranken,- Unfall- und Haftpflichtversicherung sind Sache der Eltern. Kopien dieser Versicher-
ungsausweise sind der Anmeldung beizulegen. Für mitgebrachte Spielsachen, Kleider oder 
andere Gegenstände wird keine Haftung durch die Kita “Mogerli“ übernommen. Für Schäden, die 
durch das Kind verursacht werden, haften die Eltern. 
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SICHERHEIT / HYGIENE  

 
Die Kita “Mogerli” erfüllt sämtliche Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, was heisst: alle 
Steckdosen sind mit einem Kinderschutz versehen, Feuerlöscher und Feuerschutzdecke sind 
ebenfalls vorhanden. Die Gartenanlage entspricht den Empfehlungen der schweizerischen 
Beratungsstelle für Unfallverhütung, Sicherheitsschlösser an den Türen und Fenstern, 
Reinigungsmittel und andere für Kinder nicht geeignete Mittel und Materialien werden ausserhalb 
der Reichweite von Kindern aufbewahrt. Das Hygiene- und Sicherheitskonzept wird täglich 
umgesetzt und durch die Kita-Leitung regelmässig überprüft. Ebenfalls werden die gesetzlichen 
Auflagen zur Hygiene vom Lebensmittelinspektorat kontrolliert. Der Aussenbereich wird stets auf 
seine Funktionalität und Sicherheit überprüft.  
Um die individuellen Vorlieben bezüglich Windeln abzudecken, sind die Eltern verpflichtet, diese 
selber mitzubringen. Jedes Kind hat seine eigene Zahnbürste und sein eigenes Waschtuch. 
Diese Hygieneartikel und diverse Pflegeprodukte werden von der Kita zur Verfügung gestellt.  
 

VERHALTEN BEI NOTFÄLLEN  

 
Jede Mitarbeiterin besucht den Erste–Hilfe Kurs und kann bei Krankheit oder Unfall fachgerecht 
handeln. Bei Eintritt in die Kita wird für jedes Kind ein Notfallblatt erstellt. 

 

EINGEWÖHNUNG 

 
Die Eingewöhnungsphase findet in der Regel zwei bis drei Wochen vor dem eigentlichen Eintritt 
statt. Das erste Treffen dient dem gegenseitigen Kennenlernen und im Beisein eines oder beider 
Elternteile. Durch eine gezielte Vorbereitung auf die Kita fällt es jedem Kind einfacher, sich 
schneller einzugewöhnen. Während der Eingewöhnungsphase können Sie uns Ihr Kind schritt-
weise alleine überlassen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Eingewöhnungs-
konzept. 
 
 

KÜNDIGUNG 

 
Die Betreuungsvereinbarung kann von den Eltern, wie auch von der Kita "Mogerli”, unter 
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist, auf Ende eines jeden Monats gekündigt werden. 
Der Austritt muss schriftlich bekannt gegeben werden. Die Kita– Gebühren sind bis zum Ablauf 
der ordentlichen Kündigungsfrist zu bezahlen, auch wenn das Kind die Kita nicht mehr besucht. 
Vertragsänderungen haben eine Änderungsfrist von zwei Monaten und sind jeweils schriftlich auf 
Monatsende abzugeben. Bei Missachtung des Betriebsreglements hat die Kita-Leitung das 
Recht, nach erfolgloser Mahnung die Betreuungsvereinbarung fristlos zu kündigen. 
Nach einer Kündigung gilt eine Sperrfrist von 3 Monaten bevor das Kind wieder angemeldet 
werden kann. Wird bereits eine Warteliste geführt, wird das Kind auf diese Liste aufgenommen.  
 
 



 

 Betriebsreglement  Seite  6 

 

HINWEIS 

 
Es ist wichtig, dass Eltern stets erreichbar sind, sei es am Arbeitsplatz, zu Hause oder auf dem 
Mobiltelefon. Daher ist es unerlässlich, dem Kita-Team alle aktuellen Telefonnummern und 
Adressen bekannt zu geben. Änderungen sind umgehend zu melden. 

 

VERSCHIEDENES 

 
Die Bestimmungen der Kita “Mogerli” können jederzeit durch den Vorstand geändert werden und 
werden den Eltern jeweils bekanntgegeben.  
 


